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OrientierungssatzOrientierungssatzOrientierungssatz :Orientierungssatz : 
Bema - Umstrukturierung 2004 rechtmäßig .

:: 
BemaBemaBema --- UmstrukturierungUmstrukturierungUmstrukturierung 200420042004 rechtmäßigrechtmäßigrechtmäßig ...

UrteilUrteilUrteil :Urteil : 
Die Umstrukturierung des Bema in Umsetzung des Auftrages in § 87 Abs . 2 d SGB 
V i . d . F . des GKV - Gesundheitsreformgesetzes 2000 und dabei insbesondere die 
dabei erfolgten Absenkungen der Punktzahlen für kieferorthopädische Leistungen 
war rechtmäßig .

:: 
Die Umstrukturierung des Bema in Umsetzung des Auftrages in §Die Umstrukturierung des Bema in Umsetzung des Auftrages in §Die Umstrukturierung des Bema in Umsetzung des Auftrages in § 878787 AbsAbsAbs ... 222 d SGBd SGBd SGB 
V iV iV i ... ddd ... FFF ... des GKVdes GKVdes GKV --- GesundheitsreformgesetzesGesundheitsreformgesetzesGesundheitsreformgesetzes 200020002000 und dabei insbesondere dieund dabei insbesondere dieund dabei insbesondere die  
dabei erfolgten Absenkungen der Punktzahlen für kieferorthopädische Leistungendabei erfolgten Absenkungen der Punktzahlen für kieferorthopädische Leistungendabei erfolgten Absenkungen der Punktzahlen für kieferorthopädische Leistungen 
war rechtmäßigwar rechtmäßigwar rechtmäßig ...

Die gesetzliche Regelung ist zutreffend im SGB V erfolgtDie gesetzliche Regelung ist zutreffend im SGB V erfolgtDie gesetzliche Regelung ist zutreffend im SGB V erfolgt ,Die gesetzliche Regelung ist zutreffend im SGB V erfolgt , da damit 
zulässigerweise Gegebenheiten der Sozialversicherung ausgestaltet worden sind . 
Ungeachtet der damit ggf . verbundenen Auswirkungen auch auf den Bereich der 
Berufsausübung der betroffenen Zahnärzte , hat sich der Bundesgesetzgeber 
damit im Rahmen seiner Gesetzgebungskompetenz gem . Art . 14 Abs . 1 Nr . 12 GG 
gehalten .

,, da damitda damitda damit 
zulässigerweise Gegebenheiten der Sozialversicherung ausgestaltet worden sindzulässigerweise Gegebenheiten der Sozialversicherung ausgestaltet worden sindzulässigerweise Gegebenheiten der Sozialversicherung ausgestaltet worden sind ... 
Ungeachtet der damit ggfUngeachtet der damit ggfUngeachtet der damit ggf ... verbundenen Auswirkungen auch auf den Bereich derverbundenen Auswirkungen auch auf den Bereich derverbundenen Auswirkungen auch auf den Bereich der 
Berufsausübung der betroffenen ZahnärzteBerufsausübung der betroffenen ZahnärzteBerufsausübung der betroffenen Zahnärzte ,,, hat sich der Bundesgesetzgeberhat sich der Bundesgesetzgeberhat sich der Bundesgesetzgeber 
damit im Rahmen seiner Gesetzgebungskompetenz gemdamit im Rahmen seiner Gesetzgebungskompetenz gemdamit im Rahmen seiner Gesetzgebungskompetenz gem ... ArtArtArt ... 141414 AbsAbsAbs ... 111 NrNrNr ... 121212 GGGGGG 
gehaltengehaltengehalten ...

Der Erweiterte Bewertungsausschuss war auch berechtigtDer Erweiterte Bewertungsausschuss war auch berechtigtDer Erweiterte Bewertungsausschuss war auch berechtigt ,Der Erweiterte Bewertungsausschuss war auch berechtigt , die ihm von 
verschiedener Seite vorgelegten Zeitmessstudien vergleichend zu berücksichtigen 
und u . a . seiner wertenden Entscheidung zugrundezulegen . Ein solches Vorgehen 
entsprach auch den , in der Begründung zum GKV - GRG 2000 angesprochenen 
Erwartungen des Gesetzgebers . Da es sich jeweils um behandlungsbezogene 
Zeitmesstudien gehandelt hat , gegen deren fachliche Qualität keine 
substantiierten Einwendungen erhoben worden sind , steht diesem Vorgehen auch 
nicht ein z . T . abweichendes Studiendesign entgegen . Der Erweiterte 
Bewertungsausschuss war dadurch nicht dazu gezwungen , eine einzige Studie 
auszuwählen und nur diese seinen Bewertungen zugrundezulegen und die 
übrigen Messergebnisse unberücksichtigt zu lassen . Hinweise auf eine 
Überschreitung des Regelungsspielraumes oder auf mißbräuchliche oder 
willkürliche Festlegungen , die von der Rechtsprechung bisher für eine 
Unwirksamkeit entsprechender untergesetzlicher Rechtsnormen gefordert worden 
sind ( BSGE 94 , 50 ; 96 , 53 ; 100 , 254 ; 110 , 258 ) liegen nicht vor .

,, die ihm vondie ihm vondie ihm von 
verschiedener Seite vorgelegten Zeitmessstudien vergleichend zu berücksichtigenverschiedener Seite vorgelegten Zeitmessstudien vergleichend zu berücksichtigenverschiedener Seite vorgelegten Zeitmessstudien vergleichend zu berücksichtigen 
und uund uund u ... aaa ... seiner wertenden Entscheidung zugrundezulegenseiner wertenden Entscheidung zugrundezulegenseiner wertenden Entscheidung zugrundezulegen ... Ein solches VorgehenEin solches VorgehenEin solches Vorgehen 
entsprach auch denentsprach auch denentsprach auch den ,,, in der Begründung zum GKVin der Begründung zum GKVin der Begründung zum GKV --- GRGGRGGRG 200020002000 angesprochenenangesprochenenangesprochenen 
Erwartungen des GesetzgebersErwartungen des GesetzgebersErwartungen des Gesetzgebers ... Da es sich jeweils um behandlungsbezogeneDa es sich jeweils um behandlungsbezogeneDa es sich jeweils um behandlungsbezogene 
Zeitmesstudien gehandelt hatZeitmesstudien gehandelt hatZeitmesstudien gehandelt hat ,,, gegen deren fachliche Qualität keinegegen deren fachliche Qualität keinegegen deren fachliche Qualität keine 
substantiierten Einwendungen erhoben worden sindsubstantiierten Einwendungen erhoben worden sindsubstantiierten Einwendungen erhoben worden sind ,,, steht diesem Vorgehen auchsteht diesem Vorgehen auchsteht diesem Vorgehen auch 
nicht ein znicht ein znicht ein z ... TTT ... abweichendes Studiendesign entgegenabweichendes Studiendesign entgegenabweichendes Studiendesign entgegen ... Der ErweiterteDer ErweiterteDer Erweiterte 
Bewertungsausschuss war dadurch nicht dazu gezwungenBewertungsausschuss war dadurch nicht dazu gezwungenBewertungsausschuss war dadurch nicht dazu gezwungen ,,, eine einzige Studieeine einzige Studieeine einzige Studie 
auszuwählen und nur diese seinen Bewertungen zugrundezulegen und dieauszuwählen und nur diese seinen Bewertungen zugrundezulegen und dieauszuwählen und nur diese seinen Bewertungen zugrundezulegen und die 
übrigen Messergebnisse unberücksichtigt zu lassenübrigen Messergebnisse unberücksichtigt zu lassenübrigen Messergebnisse unberücksichtigt zu lassen ... Hinweise auf eineHinweise auf eineHinweise auf eine  
Überschreitung des Regelungsspielraumes oder auf mißbräuchliche oderÜberschreitung des Regelungsspielraumes oder auf mißbräuchliche oderÜberschreitung des Regelungsspielraumes oder auf mißbräuchliche oder 
willkürliche Festlegungenwillkürliche Festlegungenwillkürliche Festlegungen ,,, die von der Rechtsprechung bisher für einedie von der Rechtsprechung bisher für einedie von der Rechtsprechung bisher für eine 
Unwirksamkeit entsprechender untergesetzlicher Rechtsnormen gefordert wordenUnwirksamkeit entsprechender untergesetzlicher Rechtsnormen gefordert wordenUnwirksamkeit entsprechender untergesetzlicher Rechtsnormen gefordert worden 
sindsindsind ((( BSGEBSGEBSGE 949494 ,,, 505050 ;;; 969696 ,,, 535353 ;;; 100100100 ,,, 254254254 ;;; 110110110 ,,, 258258258 ))) liegen nicht vorliegen nicht vorliegen nicht vor ...

Der Erweiterte Bewertungsausschuss war auch nicht gezwungenDer Erweiterte Bewertungsausschuss war auch nicht gezwungenDer Erweiterte Bewertungsausschuss war auch nicht gezwungen ,Der Erweiterte Bewertungsausschuss war auch nicht gezwungen , seinen 
Bewertungen einen fiktiven , bundeseinheitlichen Punktwert für alle 
Leistungsbereiche zugrundezulegen . Ein solches Vorgehen war ihm zwar möglich 
und hätte ev . auch zu einer geschlosseneren Gestaltung des Bema geführt , war 
aber rechtlich nicht geboten . Vielmehr konnte der Ausschuss von den

,, seinenseinenseinen 
Bewertungen einen fiktivenBewertungen einen fiktivenBewertungen einen fiktiven ,,, bundeseinheitlichen Punktwert für allebundeseinheitlichen Punktwert für allebundeseinheitlichen Punktwert für alle 
Leistungsbereiche zugrundezulegenLeistungsbereiche zugrundezulegenLeistungsbereiche zugrundezulegen ... Ein solches Vorgehen war ihm zwar möglichEin solches Vorgehen war ihm zwar möglichEin solches Vorgehen war ihm zwar möglich 
und hätte evund hätte evund hätte ev ... auch zu einer geschlosseneren Gestaltung des Bema geführtauch zu einer geschlosseneren Gestaltung des Bema geführtauch zu einer geschlosseneren Gestaltung des Bema geführt ,,, warwarwar 
aber rechtlich nicht gebotenaber rechtlich nicht gebotenaber rechtlich nicht geboten ... Vielmehr konnte der Ausschuss von denVielmehr konnte der Ausschuss von denVielmehr konnte der Ausschuss von den



tatsächlichen Gegebenheiten unterschiedlicher Bewertungen einzelnertatsächlichen Gegebenheiten unterschiedlicher Bewertungen einzelnertatsächlichen Gegebenheiten unterschiedlicher Bewertungen einzelner 
Leistungsbereiche ausgehen
tatsächlichen Gegebenheiten unterschiedlicher Bewertungen einzelner 
Leistungsbereiche ausgehen , zumal diese auf gesetzliche Entscheidungen 
zurückzuführen sind und auch nicht allein den Bereich der Kfo - Leistungen 
betrafen . Das Vorgehen der Ausschusses ist zudem auch vom Gesetzgeber durch 
die spätere Berücksichtigung dessen Festsetzungen bei der Neubestimmung von 
Punktmengengrenzen im Bereich des degressiven Punktwertes gem § 87 Abs . 4 b 
ff . SGB V aufgegriffen und damit bestätigt worden .

Leistungsbereiche ausgehenLeistungsbereiche ausgehen ,,, zumal diese auf gesetzliche Entscheidungenzumal diese auf gesetzliche Entscheidungenzumal diese auf gesetzliche Entscheidungen 
zurückzuführen sind und auch nicht allein den Bereich der Kfozurückzuführen sind und auch nicht allein den Bereich der Kfozurückzuführen sind und auch nicht allein den Bereich der Kfo --- LeistungenLeistungenLeistungen 
betrafenbetrafenbetrafen ... Das Vorgehen der Ausschusses ist zudem auch vom Gesetzgeber durchDas Vorgehen der Ausschusses ist zudem auch vom Gesetzgeber durchDas Vorgehen der Ausschusses ist zudem auch vom Gesetzgeber durch 
die spätere Berücksichtigung dessen Festsetzungen bei der Neubestimmung vondie spätere Berücksichtigung dessen Festsetzungen bei der Neubestimmung vondie spätere Berücksichtigung dessen Festsetzungen bei der Neubestimmung von 
Punktmengengrenzen im Bereich des degressiven Punktwertes gem §Punktmengengrenzen im Bereich des degressiven Punktwertes gem §Punktmengengrenzen im Bereich des degressiven Punktwertes gem § 878787 AbsAbsAbs ... 444 bbb 
ffffff ... SGB V aufgegriffen und damit bestätigt wordenSGB V aufgegriffen und damit bestätigt wordenSGB V aufgegriffen und damit bestätigt worden ...

Für die Tätigkeit desFür die Tätigkeit desFür die Tätigkeit des (Für die Tätigkeit des ( Erweiterten ) Bewertungsausschusses bedurfte es auch 
keiner formellen Kündigung des bestehenden Bema , da der Ausschuss einer 
eigenen Überwachungspflicht gem . § 87 Abs . 2 Satz 2 SGB V unterliegt , die durch 
die Normsetzungsaufträge in § 87 Abs . 2 d SGB V a . F . lediglich konkretisiert 
worden ist . Der Ausschuss ist daher berechtigt und ggf . verpflichtet , auch 
unabhängig von Kündigungen oder Anträgen der Beteiligten eine Überprüfung und 
ggf . Neufestsetzung des Bema vorzunehmen .

(( ErweitertenErweitertenErweiterten ))) Bewertungsausschusses bedurfte es auchBewertungsausschusses bedurfte es auchBewertungsausschusses bedurfte es auch 
keiner formellen Kündigung des bestehenden Bemakeiner formellen Kündigung des bestehenden Bemakeiner formellen Kündigung des bestehenden Bema ,,, da der Ausschuss einerda der Ausschuss einerda der Ausschuss einer 
eigenen Überwachungspflicht gemeigenen Überwachungspflicht gemeigenen Überwachungspflicht gem ... §§§ 878787 AbsAbsAbs ... 222 SatzSatzSatz 222 SGB V unterliegtSGB V unterliegtSGB V unterliegt ,,, die durchdie durchdie durch 
die Normsetzungsaufträge in §die Normsetzungsaufträge in §die Normsetzungsaufträge in § 878787 AbsAbsAbs ... 222 d SGB V ad SGB V ad SGB V a ... FFF ... lediglich konkretisiertlediglich konkretisiertlediglich konkretisiert 
worden istworden istworden ist ... Der Ausschuss ist daher berechtigt und ggfDer Ausschuss ist daher berechtigt und ggfDer Ausschuss ist daher berechtigt und ggf ... verpflichtetverpflichtetverpflichtet ,,, auchauchauch 
unabhängig von Kündigungen oder Anträgen der Beteiligten eine Überprüfung undunabhängig von Kündigungen oder Anträgen der Beteiligten eine Überprüfung undunabhängig von Kündigungen oder Anträgen der Beteiligten eine Überprüfung und 
ggfggfggf ... Neufestsetzung des Bema vorzunehmenNeufestsetzung des Bema vorzunehmenNeufestsetzung des Bema vorzunehmen ...


